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Verwaltungsgemeinschaft 
             Wemding 
 
Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen 
Daten (Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung) 
 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit/Verfahren 
Verfahren: BVK-Zusatzversorgung Mitgliederportal 
Verarbeitungstätigkeit: Erhebung, Erfassung, Speicherung und Löschung von 
Personaldaten in der Lohn- und Gehaltabrechnung (Zweig Zusatzversorgung) 

 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Verwaltungsgemeinschaft Wemding 
Marktplatz 3 
86650 Wemding 

 
 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Datenschutzbeauftragter 
Secure Consult GmbH 
Postfach 12 25 
86522 Schrobenhausen 
dsb.vgwemding@secure-consult.com 

 
 
4. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
 

a. Zwecke der Verarbeitung 
 

Ihre Daten werden für folgenden Zweck erhoben: 
 

Die Personaldaten werden für Zwecke der Durchführung einschließlich der 
Begründung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen zur Durchführung 
der Lohn- und Gehaltabrechnung verarbeitet. Die Daten werden zur Erfüllung 
rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht sowie dem Tarifrecht benötigt. 
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b. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 
EU-DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) Artikel 6 - Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung 
Artikel 9 - Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
Artikel 88 - Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 
 
 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 
§26 - Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
Bayerisches Datenschutzgesetz: Artikel 4 ff. BayDSG-E und andere 
 
Landesdatenschutzgesetze; 
§ 611ff BGB, § 59ff HGB, § 105ff GewO, Berufsbildungsgesetz, 
Entgeltfortzahlungsgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, 
Nachweisgesetz, Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Altersversorgungsgesetz, 
Zivilprozessordnung (ZPO), Entgeltbescheinigungsverordnung, Gesetz zum 
Elterngeld und zur Elternzeit; Rechtsvorschriften über Meldepflichten des 
Arbeitgebers, Versorgungsrecht (incl. berufsständische Versorgung), 
Zusatzversorgungsrecht, Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz, 
Aufwendungsausgleichsgesetz;  
Tarifvertragsgesetz, Tarifverträge, z. B. TVöD,; Kundenspezifische Haustarifverträge; 
Betriebsverfassungsgesetz, länderspezifische Personalvertretungsgesetze; 
Regelungen des Statistischen Bundesamts und der Länderämter für Statistik; 
Kundenspezifische Dienst- und Betriebsvereinbarungen 
 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
 
1 - Datenübermittlung an die ZVK-Träger 
 

 
6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Es erfolgt keine Datenübermittlung an ein Drittland. 

 
 
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Verwaltungsgemeinschaft Wemding 
so lange gespeichert, wie dies unter Einhaltung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die 
Bescheinigungen werden immer aufbewahrt. 
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8. Betroffenenrechte 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 10 BayDSG 
in Verbindung mit Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die 
Behörde/Kommune, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. 

 
 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder des 
Adresshandels ist nur zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat (§ 44 
Absatz 3 Satz 1 BMG i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Einwilligung kann 
nach Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO jederzeit gegenüber der Stelle widerrufen werden, 
gegenüber der die Einwilligung zuvor erteilt wurde. 

 
 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Gegebenenfalls sind Sie gesetzlich oder vertraglich dazu verpflichtet, Ihre 
personenbezogenen Daten anzugeben. 
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11. Beschwerderecht 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig 
verarbeitet werden. Aufsichtsbehörde gegenüber öffentlichen Stellen ist der 
Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz: 
 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München (Hausanschrift) 
 
Telefon: 089/212672-0 
Fax: 089/212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
Internet: www.datenschutz-bayern.de 

 


